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Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 2009/03/0163 E 27. Jänner 2011 RS 1 

Stammrechtssatz 

Eine krankheitsbedingte Säumnis erfüllt die Voraussetzungen für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nur 
dann, wenn die Krankheit zu einer Dispositionsunfähigkeit des Betroffenen geführt hat oder die 
Dispositionsfähigkeit so stark beeinträchtigt hat, dass das Unterbleiben der fristwahrenden Handlung in einem 
milderen Licht - nämlich als bloß minderer Grad des Versehens - zu beurteilen ist (Hinweis E vom 22. Juli 2004, 
2004/20/0122, mwN). Für die Wiedereinsetzung reicht es nicht aus, wenn die Partei gehindert war, die 
fristwahrende Handlung selbst zu setzen. Ein Wiedereinsetzungsgrund liegt nur vor, wenn die Partei auch 
gehindert war, der Fristversäumung durch andere geeignete Dispositionen - im Besonderen durch Beauftragung 
eines Vertreters - 

 entgegen zu wirken (Hinweis E vom 29. November 2007, 2007/21/0308) bzw ihr auch insofern nur ein leicht 
fahrlässiges Fehlverhalten vorgeworfen werden könnte. 
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